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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1994/01/18 91/07/0099 2

Stammrechtssatz

Ist einer Partei "als Familienmitglied das Bescheidergebnis bekannt" geworden, kann dies die rechtlichen Wirkungen

der an sie zu erfolgenden Bescheidzustellung nicht ersetzen (Hinweis E 6.9.1977, 1423/76; E 13.9.1977, 682/77).

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung konstitutive

Bescheide Parteibegriff Parteistellung strittige Rechtsnachfolger Zustellung
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